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ZUNGEN

A. Planungsrecht l , iche Fes tse tzungen(g  9  Ab6 .  I  BBäuc und Bä UNVO)

r. P1slisle_Is!3t!s
(S g als .:- BBauc)

1 .1  Ar t  der  bau l i chen Nutzung:

innerhalb der festgeJ-egten

SO - Sondergebiet S 10 Ba uNVO

a) r ' re izei theim

im Rahmen der Gesamtanlage
ist  e i  n e Hausmeisterwöhnt
z  uge lassen .

b) öf fent l iche Grünf1ächen

im Spor tpla tzbere ich
ist  ein Sportheim j{s

Baugren zen X*ege(d€ox#(,Jffiedlg möcl ich

J .

I . 2  Uaß  de r baul ichen Nutzung:

(S 22 Bauwo)

der baul ichenStel  Iung
Anlag en

(S  9  Abs .1  Nr .2  BBauc)

Nebenanlaq en
(S 14 Ba urwo)

Höhenlage der baul ichen
AnIag en

(S 9 Abs.2 BBäuG)

9srese!_e3g_€!el1pIä!?s
(S 9_ Al!. INr. l l ,  BBauc)

SteJ-1p1ätze darüber'  hinaus

?"h1 -99: VoI lgeschoße (vGZ)- Eintragung(
Grundf läch enzahl (cRZ) irn
Ge scho ß f  1ächenzahl (cPz' l  p lantei t

Offene Bauweise

Die.-Stel lung der baul ichen Anlagen
ergibt  s ich aus der Rastereinzelchntrno
innerhaLb der tiberbaubaren Flächen im-
Plante i I

Nebenanlagen im Sinne von g 14 Ba ulMO
sind nur innerhalb der übeibaubaren
Gr und s tücksf 1ächen zugelassen. MüJ_1-
sammelbehälter sind optisch abgeschloße
und zusamrnengefaßt unlerzubrinlen.

Die Erdge scho Bf u Bbodenhöhen (EfH) werden
von der Baugenehinigungsbehörde im
Rahmen der baurecht l ichen Genehmigung
f  es  tg  e l  eg t .

caragen und Stel lp lätze sind nur inner_
halb der überbaubaren cruni ls tücks f  läche.

Bauwe ise

4.

5 .

radex in den mit ST
Flächen zu läss iq .

beze ichnet.en

6 .
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7.

8 .

o

!sl!ststresE!
(S 9 Als.  I  Nr.  2I  BBauG) '  Für die verlegten oder noch zu

verlegenden Ver- und Entsorqunqs _
leitungen sind te i  tu-r lgs rechf e iu_
gunsten der Gemeinde^5_m plantei l
eingetragen.

Die im plantei l  eingezeichneten
.; 'sichtf lächen sind 

"ön 3"a"i  . i" f . , t_
..,' behindernden Nutzung uia aepfl-rr,rrl

.,! dürf en eine Höhe von o, Zo m über' Fahrbahn nicht äberschieiten .

€1s!!!läs!s!
(S  9  Abs . l  N r .  1o EBauc) "

9sp!lelzggsee
(S  9  A l s . l  N r .  25 BBauG) . -

Der vorhandene Baum- und Busch_
bestand innerhalb der mit  pf lanz-
bindung belegten Flächen ist  zu
erhal ten.

Die _mit  Pf lanzgebot belegten Flächer
sind mit  einheimischen Baum- und
Straucharten zu bepf lanzen.

Die besondere IEge des Baugebietes
erfordert  eine sich der l ,a idschaft
anp_assende Bepf lanzung, es sind des_
halb nur heimische Großgehölze wie
Ahorn, tinde, Esche und iichen zu_
gelass en.

ö . Beuordnungsrechtliche Festset.zungen (S 11o Abs. 1 LBo)

I .  Dachqestal tuno

1.l- Dachform und Dachneigung

L.2 Dachdeckung

1.3 Dachraumausbau

Vorgeschrieben sinil Satteldächer
mit einer.lDachneigung von 15o und zw.
40 und 45".  Die Firsthöhe darf  im
Sondergebiet ein Maß von max.
4,50 m nicht tiberschreiten (Ge_
measen von OK-Decke über EG bis
OK Sparren) .

Fitr 6lie Dachdeckung ist dunkel_
engobiertes Ziegelmater ial  zu ver_
wenoen.

Der Ausbau des Dachraumes ist  im
Rahmen des cesetzes mögl ich.

x) und sonst igen Versorgungs trägern
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2.

L.4 Dachausschnit te uni l
Da chf 1ächenfens cer

Äußere cestaltuns
qsr-getEQtper____

3 - g!ellplä!=e

4. gelä!qeyerä!g9rs!eeg

Einfr  ied iq unqen

Bedingt durch die exponierte
landschaft l iche Lage werden keine
Dachausschnit te und l ieqende Dach-
f  1ächen f  ens te r  zuge lassän .

Für die äußere cestal tunq der Bau_
körper s ind ausschl ießl i ;h natür-
l iche l4ater ial ien wie l lo lz,  Natur-
stein und putzf lächen zu verwenden.
Leichtme ta l- 1ro1läden sowie Kunst-
6tof frol läden in hel len Farben sind
nicht zugelassen. Die Verwendunq
von. Xlappläden ist sohreit mög1iäh
erwünscht. Die Verwendung von
grel len, weißen oder auf ia l lend
hel len Farben ist  nicht gestat tet .
croßf lächige, nicht unte; tei l te
Fensterf lächen werde.n nicht zuce_
Iassen

Für_ die Fest legung der Stel lp latz-
zahL sind die Richtzahlen Zi i fer 3
des Garagenerlasses des Innen-
minister iums maßgebend. Die erforder
I ichen Stel l f lächen sind durch die
Verwendung von Rasengittersteinen zr
durchgrtlnen und durch eine ent-
sprechende Geländemodellierunq in
den Landschaf taraum einzubinilän.

Veränderungen des natürlichen ce-
ländes sind auf das unbedinqt not-
wenili.ge Maß zu beschränken. Das älte
und neue eelände ist  in den Bauein-
gabeplänen in sämtlichen Schnitten
unil Ansichten deutlich lesbar und
auf l r ieereshöhe bezogen darzustel len.

Dem Bauantrag sind genaue, von einem
Vermessungs ingenieur gef ertigten
Geländeprof i le zur Beürtei lung der
Einbindung des Bauvorhabens ii das
natärliche Gelände vorzulegen.

ceschlossene Einfr iedigungen wie
zäune,Mauern oder Formiec[en sind
nicht zugelassen. FreiwachsenCle ce-
hölze (nicht geschnit tene Hecken)
oder 1ockere StrauchEruppen sind
mögl ich bzw. zugelassen.*Die t töhe
dieser f reiwachsenden Randpf lanzung
darf  l ,5o m nicht t tberschräi ten.
Nicht zugelassen sind cehöIze mit
ausgesprochenem lleckencharakter wie
Liguster,  Hainlcuche, Thuja.



J .o( .  oo

6. Heizuna

-4-

Bedingt durch die erq)onLerte
Iandschaftliche Lage vrerden Solar_
zerren zur Gehrinnung von Eeiz_
energi.e nicht zugelassen.


